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RS OGH 1997/5/5 4R1/97x, 4R2/97v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1997

Norm

GebAG 1975 §37 Abs2

GebAG 1975 §39

Rechtssatz

Nichtäußerung zur zugestellten Gebührennote des Sachverständigen führt auch ohne Verzicht des Sachverständigen

auf Auszahlung aus Amtsgeldern zur Fiktion der Zustimmung. Einem trotzdem später erhobenen Rekurs fehlt aber

nicht die Beschwer; er ist nur sachlich beschränkt (Rekursgründe müssen mit der Zustimmung vereinbar sein).

Entscheidungstexte

4 R 1/97x

Entscheidungstext OLG Innsbruck 05.05.1997 4 R 1/97x
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